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KünsTLeRRRCHive in nen
veReiniGTen sTRRTen

Mark Sfa/T ßronc// Das Archivieren von Nach-

lassen bildender Künstler und das Bewahren der

Schriftstücke zugehöriger Einzelpersonen, wie Galeris-

ten, Kritiker, Kunsthistorikerinnen, Sammler und

Kuratoren, wird in Amerika tatkräftig gefördert. Viele

Künstler überlassen ihre Schriften der Alma Mater,

der Universität, die sie besuchten. Meine erste Univer-

sität, die Universität von Illinois in Champaign-Urbana,

26 war sehr betroffen, als ich mich für das Kunstmuseum

Thurgau entschied, und dies, ohne sie vorher zu Rate

gezogen zu haben. In den Vereinigten Staaten überlas-

sen die Kunstschaffenden ihre Arbeiten entweder den

Universitätsbibliotheken oder den Sammlungen, die

verwandte Kunst beherbergen. Die Universität in Iowa

beispielsweise archiviert die wichtigste Dada-Samm-

lung der Welt, aber auch die „Alternativen Traditionen"

der zeitgenössischen Kunst, die das spätere, von Dada

beeinflusste Schaffen dokumentieren). Zahlreiche

Museen sind zwar im Besitz von Archiven. Letztlich

übergeben sie diese aber dem zentralen US Archiv, den

„Archives of American Art". Dieses ist Teil der „Smith-

sonian Institution", dem Museumskomplex der U.S

Regierung für Pädagogik und Forschung. Nach dem

Modell des AAA entwickelte die Täte in London ihre

Unterstützungsmassnahmen bereits vor Jahren.

Liza Kirwin, die Kuratorin der Handschriften, hat mich

dazu bewogen, mein Testament neu zu überdenken

und meinen Nachlass mit dem AAA zu regeln. Sie

betonte, dass es sehr viel Wert auf qualitativ hochwer-

tige Bewahrung lege, jedoch gleichzeitig einen un-

komplizierten Zugang für Forschungszwecke pflege

-offensichtlich eine Schwierigkeit in einem Grossteil

Europas. Die Digitalisierung erlaubt es dem AAA sein

Archiv auf dem Internet zu veröffentlichen. Kirwin

betont, dass sich das Archiv eine möglichst personen-

gebundene und auf Prozesse orientierte Dokuments-

tion wünscht: Diese beinhaltet beispielsweise person-

liehe Briefe, berufliche Korrespondenz, Tagebücher,

Skizzenbücher, Studien, Belegmaterial zu Leben und

Arbeit, Vorlesungen, veröffentlichte oder unveröffent-

lichte Artikel, Dokumentationen mit gesammelten

Bild- und Textausschnitten, Ausstellungskataloge,

Unterichtsunterlagen, Forschungsmappen und auch

finanzielle Belege. Das heisst, es fokussiert nicht in

erster Linie auf Kunstwerke selbst. Archive sind mehr

für sekundäre Forschungszwecke gedacht, nicht für

das Sammeln von Kunst. Dieses bleibt der Verantwor-

tung (oder der Fehlleistung) der lokalen Museen und

staatlichen Institutionen überlassen. Das AAA erfasst

nur die Archive von Amerikanern oder Ausländern,

die hauptsächlich in der amerikanischen Kunstwelt

aktiv sind. Dennoch könnte eine Schweizer Träger-

schaft dieses Modell als Vorlage nehmen, um ihre

eigene Strategie zu entwickeln.

Künstlerarchive können als ein Lebensstück der

Urheber und ihrer Zeit und Kultur von unschätzbarem

Nutzen für zukünftige Kunsthistoriker sein. Zusätzlich

zu den Kunstwerken müssen wir den zukünftigen

Wissenschaftlern so viel wie möglich hinterlassen und

ihnen erlauben, selbst zu entscheiden, was wertvoll

ist. Archivieren ist eine kulturelle Pflicht der professio-

nellen Künstler - sowie der Regierungen und der

Institutionen ihrer Ländern.
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